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Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin 
Herrn Bezirksverordneten Stefan Draeger 
Frau Bezirksverordnete Martina Matischok-Yesilcimen 
Fraktion der SPD 
 
über 
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
 
und  
Bezirksbürgermeister 

 
Mündliche Anfrage 1050/V 
Denkmalschutz für das Nikolaiviertel – Arkadenschließung damit vom Tisch?  
 
 
Sehr geehrte Frau Matischok-Yesilcimen, 
sehr geehrter Herr Daeger, 
 
namens des Bezirksamtes Mitte beantworte ich Ihre Mündliche Anfrage wie folgt: 
 
1. Ist das Thema „Arkadenschließung“ im Nikolaiviertel nach Erlass des Denkmal-

schutzes nun endgültig vom Tisch? 
 
Zu 1.  
Aus Sicht des Fachbereiches Denkmalschutz ist eine Schließung der Arkaden - infolge der 
Eintragung des gesamten Viertels in die Denkmalliste - nicht mehr genehmigungsfähig. 
 
 
2. Wie geht das Bezirksamt mit den schon vor etwa zwei Jahren geschlossenen Ar-

kaden am Restaurant Pomodori um? 
 
Zu 2.  
Nach Erlass der Erhaltungsverordnung wird die Beseitigung veranlasst. 
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3. Trifft es zu, dass Städtebaufördermittel generell nur dann beantragt werden kön-
nen, wenn eine Erhaltungssatzung für das entsprechende Gebiet vorliegt? 

 
Zu 3.  
Städtebaufördermittel aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ können gene-
rell nur dann beantragt werden wenn eine Erhaltungssatzung für das entsprechende Ge-
biet vorliegt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Ephraim Gothe 
 


